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3Zweite Verordnung betreffend die Belhlagnahme polnifjdHen Bermögens 
im Gebiet der bisherigen Freien Stadt Danzig 

vom 27. September 1939 

(Berordnungsblatt des Militärbefehlshabers Danzig-Wejtpreuken S. 56.). 

Für das Gebiet der bisherigen Freien Stadt Danzig verordne ich: 

S11 
(1) Die durd) die Berordnung betreffend die Beldhlagnahme ponijdhen Bermögens in 

Danzig vom 4. September 1939 (GBI. S. 465) angeordnete BejHhlagnahme wird auf das 
Vermdgen von Perjonen pomnifher Boltstumszugehörigkeit ausgedehnt. Für juriftijhe 

Berjonen gilt Sa 1 Finngemäß. 

(2) Meber Anträge auf Freigabe be[hlagnahmten Bermögens entjHeidet der Staats- 
fommilfar. 

e 82 

(1) Wer na $ 1 befhlagnahmtes Vermögen oder einzelne Bermögensgegenjtände in 
Beliß hat oder darüber zu verfügen berechtigt ift, ijt verpflichtet, diefen unverzüglidh dem 
Staatsiommijjar für die Belhlagnahme polnijhen Bermögens anzuzeigen. Dieje Anzeige- 
pflicht erftredt [idh aucd) auf juriftildhe und natürlihe Berfonen Danziger Staatsangehörigkeit. 

(2) Der Staatsiommiffar fann über die Verwertung des Bermögens jelbjt entjdheiden 
Dder die Ent]Heidung befonderen Ireuhändern übertragen, die er [elbjt einfjekt. 

83 
(1) Während der Dauer der Bejhlagnahme find Zwangsverfteigerungen, Zwangs= 

verwaltungen und Zwangsvollitredungen jeder Art in das befhlagnahmte Vermögen 

unzulälfig. Desgleicdhen findet ein Konkursverfahren vder ein Vergleidhsverfahren nicht jtatt. 

(2) NMa Inkrafttreten der Verordnung erfolgte Volljtredungsmaknahmen [ind von 
Umts wegen aufzuheben. 

Die Belhlagnahme und die Einjegung der TIreuhänder [owie ihrıe Namen find auf 
AUntrag des Staatsiommijfars in das Grundbuch, Handelsregifter voder in ein [onftiges in 
Betracht Iommendes öffentlicdhes Regilter einzutragen. 

55 
(1) Gläubiger deutjdher Volfszugehörigkeit, denen ein Anfprud) gegen den polnijcdhen 

Staat, polni[he Staatseinridhtungen oder Perfonen polnilher Bolfszugehörigkeit (natür- 
lidher und jurijtilder) zujteht, haben ihre Forderungen bis zum 15. Otkftober 1939 bei dem 
Staatsiommiffar für die Be/hlagnahme polnijdhen Bermögens in Danzig, Hanfaplak 15, 
anzumelden. 

(2) In der Anmeldung find die Höhe der Forderung, die Fälligkeit und der Zinsfaß zu 
bezeidhnen [owie anzugeben, ob für die Forderung ein Titel (Urteil, volljtredbare Urkunde) 
und Sicdherungsredhte (Mebereignungen, Pfandrechte) beftehen. Forderungen, für die ein 
Titel nicht beiteht, find durd Borlegung von Urkunden, (SchuldlhHeinen, Redhnungen, 

58 

(2) Soweit zur Wirkfamteit der im $ 1 genannten Nechtsgefchäfte die Eintragung in 

öffentlide Bücher erforderlich ijt, haben die Behörden die Eintragung abzulehnen, b.15 die 
Genchmigung beigebracht ijt. Eine ohne Genehmigung erfolgte Eintragung ift nicdhtig; 

gegenüber einer [oldjen nichtigen Eintragung ift die Berufung auf den guten Glauben aus- 

gejcdhlojjen. 
$3 

GejhHäfte und Handlungen, die ein auf Grund der Verordnung über die Einjekung von 

fommilfarifdhen Berwaltern für Unternehmungen, Betriebe und Grundftüde in den von 

der deutfchen Wehrmacht befegten Gebieten vom 29. September 1939 eingejekter Fommij- 
jarijder Berwalter im Rahmen feiner Befugnilfe vornimmt, unterliegen nidht den Be- 

[Hränkungen diejer Berordnung. ; 

4 

. Mer einer Beflchränkung des $ 1 Abi. 1 oder Auflagen gemäß $ 1 Abi. 3 zuwiderhandelt 

oder fie umgeht, wird mit Gefängnis und Geldfjtrafe vder einer diejer Strafen beftraft. 

5 

Diefe Verordnung tritt mit dem Tage ihHrer Berfündung in Kraft. 

Hauptquartier, den 29. September 1939. 

Der Oberbefehlshaber des Heeres 

von Brauchit|ch.


